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Thema: 

Gesamtsanierung Otto-Hahn-Gymnasium; 
Übertragung von Vergabekompetenzen an den 
Bauausschuss 

- öffentlich - 

 
 
 

Vorschlag zur Beschlussfassung im Gemeinderat am 13.07.2021 
 
 

1.) Bei anfallenden Auftragsvergaben im Zuge der Baumaßnahme „Gesamtsanierung und 
Lehrerzimmeraufstockung des Otto-Hahn-Gymnasiums“ wird an die Mitglieder des Bauausschusses 
die Kompetenz zur vorzeitigen Auftragsvergabe übertragen, sofern sich das 
Ausschreibungsergebnis im Rahmen der Kostenberechnung befindet. 
 
2.) Die formelle Auftragsvergabe ist in öffentlicher Gemeinderatssitzung nachzuholen.  
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Sachverhalt mit Erläuterungen und Begründungen 
 
Im Zuge der umfangreichen Gesamtsanierung und der Lehrerzimmeraufstockung des Otto-Hahn-
Gymnasiums sind bereits einige größere Auftragsvergaben erfolgt. Der Bauausschuss, bestehend 
aus je einem Mitglied pro Fraktion, wird seit geraumer Zeit in sämtliche Planungsprozesse mit 
eingebunden und unterstützt die Verwaltung und insbesondere die Projektleitung durch 
entsprechende Entscheidungen in Bauausschusssitzungen. Aus Sicht der Verwaltung hat sich die 
enge Einbindung in die verschiedenen Entscheidungsprozesse bewährt und beschleunigt die Bau- 
und Planungsabwicklung im Allgemeinen. 
 
Damit die Verwaltung künftig bei der Vielzahl von weiteren Auftragsvergaben in Hinblick auf 
Angebotsfristen schneller reagieren kann, wäre es sehr hilfreich, den Bauausschuss mit gewissen 
Vergabekompetenzen auszustatten. Die übertragene Kompetenz soll sich lediglich auf 
Auftragsvergaben beziehen, welche sich im Rahmen der Kostenberechnung befinden. Aus 
rechtlichen Gründen muss der Gemeinderat trotzdem über die Vergabe in öffentlicher Sitzung 
nachträglich entscheiden.  
 
 

Stand der Vorberatungen 
 
Die Mitglieder des Ältestenrates haben sich in ihrer nichtöffentlichen Sitzung vom 28.06.2021 für die 
Übertragung der vorzeitigen Vergabekompetenz ausgesprochen.  
 
 

Kosten und Finanzierung 
 
Keine.  
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